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Schuhwerk

wb. Der Bundesrat hat die Verord-

nung über die Ausrüstung des
Heeres mit Schuhwerk geändert.
Ab 1. Januar 1993 werden jedem
Rekruten der Feldtruppen zu Be-

ginn der Schule ein Paar Kampf-
Stiefel - Rekruten des Trains, der
Feldinfanterie, der Radfahrer sowie
in einzelnen Funktionen der Flieger
und Flab zwei Paar - unentgeltlich
abgegeben. Diese Abgabe, die mit
der Einführung der Kampfbeklei-
dung '90 zusammenhängt, wurde
von der Kommission für militä-
rische Landesverteidigung be-
schlössen.

Zudem wurden die Bezugsfristen
für zusätzliches Ordonnanzschuh-

werk (Marschschuhe, Bergschuhe,
Kampfstiefel usw.), das zum he-
rabgesetzten Preis gekauft werden
kann, verkürzt.

Neu können männliche Angehöri-
ge der Armee nach 170 Dienstta-

gen oder fünf Dienstjahren, weib-
liehe Angehörige der Armee nach
100 Diensttagen oder fünf Dienst-
jähren ein weiteres Paar, insge-
samt jedoch höchstens zwei Paar

(höhere Unteroffiziere und Offizie-
re drei Paar) Ordonnanzschuhe
zum herabgesetzten Preis bezie-
hen.

Die Bezugsfristen für zusätzliches
Ordonnanzschuhwerk zum Tarif-

preis bleiben unverändert: Ange-
hörige der Armee können nach

Bedarf jedes dritte Jahr ein Paar

beziehen.

Trainpferde
emd. Der Bundesrat hat eine
Änderung von 1979 über die Hai-

teprämien für armeetaugliche
Trainpferde und Maultiere gutge-
heissen. Sie tritt rückwirkend auf

Anfang 1992 in Kraft. Gemäss der

geänderten Verordnung können

Halteprämien im Rahmen der be-

willigten Kredite auch für Wallache
der Freiberger- und Haflingerrasse
sowie für Maultiere ausgerichtet
werden, die das dritte Altersjahr
zurückgelegt haben und den übri-

gen Kriterien der Armeetauglich-
keit entsprechen.

An unsere freien Abonnenten
Dürfen wir die freien Abonnenten bitten, den Abonnementsbetrag von 28 Franken für das Jahr 1993

auf unser Postcheckkonto

80 - 18 908-2 «Der Fourier», Zürich

zu überweisen. Sollte der Betrag bis Ende Januar nicht eintreffen, müsste er per Nachnahme
erhoben werden. Ein Einzahlungsschein wird ihnen in den nächsten Tagen mit der Post zugestellt.

Für Ihr Interesse gegenüber unserem Fachorgan danken wir herzlich.

Redaktion und Verlag
Für Sektionsmitglieder ist der Abonnementspreis im Mitgliederbeitrag inbegriffen.
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